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Leitfaden Antragstellung: Forschungszeiten für Klinikerinnen + Divers 2026 
Erhöhung der Forschungsleistungen durch zusätzliche Forschungszeiten für 
Klinikerinnen mit besonderen Belastungen  

Klinische Aus- und Weiterbildung, Forschung, Lehre und Familienverantwortung sind für Kli-
niker:innen an der Medizinischen Fakultät in der „Rush Hour des Lebens“ schwer zu verein-
baren. Damit die Kombination mit wissenschaftlicher Karriere an Attraktivität und Machbarkeit 
gewinnt, hat die Fakultät das Förderinstrument „Zusätzliche Forschungszeiten für Klinikerin-
nen“ installiert. In Zusammenarbeit mit der jeweiligen Klinikleitung werden für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs durch eine individuelle Freistellung von klinischen Aufgaben Frei-
räume für Forschung geschaffen indem die Stelle der Geförderten für den Förderzeitraum zu 
50 % durch das Dekanat finanziert wird.  
 
Modus der Freistellung 

Die Förderung wird als Pauschale gewährt. Auf dieser Grundlage kann die Freistellung der 
geförderten Person flexibel und in Absprache mit der Klinikleitung innerhalb eines Zeitraums 
von 18 Monaten gestaltet werden. Unterschiedliche Freistellungsmodelle sind möglich. Zu 
präferieren sind Blockmodelle, bei denen die Freistellung über mehrere Monate am Stück 
erfolgt. Möglich sind aber auch Modelle mit regelmäßig gewährten freien Tagen, die bei-
spielsweise wochenweise in Anspruch genommen werden. Klinikerinnen sind während der 
Förderung in der Regel von Lehre, Krankenversorgung und administrativen Aufgaben freizu-
stellen, um ihrer Forschung nachzugehen. Bitte beachten Sie, dass sich die hälftige Finan-
zierung der geförderten Person ausschließlich auf die Zeiträume bezieht, in denen eine Frei-
stellung zur Forschung erfolgt. 

 
Zielgruppe 
 
Habilitand:innen und Postdoktorand:innen die eine Habilitation in einem klinischen Fach an-
streben. Unter Diversitätsgesichtspunkten werden bei der Förderung insbesondere Personen 
berücksichtigt, die eine cis weibliche, trans, oder nicht-binäre Geschlechtsidentität haben und 
ggf. weitere Diversitätsmerkmale erfüllen. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Nach-
wuchswissenschaftler:innen gefördert werden können, die zum Kernbereich des UKEs gehö-
ren. Kliniken, die hauptsächlich der Patient:innenversorgung dienen und keinen wissenschaft-
lichen Fokus haben (z.B. MVZ, Martiniklinik) können leider nicht berücksichtigt werden. 

 
Kriterien für die Antragstellung 
 
▪ Die Kliniker:in soll den Weg zur Habilitation bereits eingeschlagen haben. 
▪ Die zu fördernde Person darf keine reine Forschungsstelle oder durch den Forschungsför-

derungsfond der Medizinischen Fakultät finanzierte (Ausgleichs-)Bonusstelle innehaben.  
 
Antragsverfahren  

Der Antrag wird von der Klinikleitung gestellt und muss folgende Informationen und Unterlagen 
enthalten:  
 
▪ Eine Darstellung und Einordnung des wissenschaftlichen Potentials der zur Förderung 

vorgeschlagenen Kliniker:in durch die antragstellende Klinikleitung. 
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▪ Begründung des Antrages und Darstellung des geplanten Umfangs und Modus der For-
schungszeit (inklusive Start- und Enddatum, Blockmodell oder Tagesmodell, Aufteilung) 
durch die Klinikleitung.  

▪ Nachvollziehbare Erklärung, wie die Freistellung der geförderten Person durch die Arbeits-
gruppe/Klinik sichergestellt wird. Falls im Rahmen der Klinikorganisation eine komplette 
Abwesenheit der geförderten Person nicht darstellbar ist, sind ein Wochenenddienst oder 
ein Nachtdienst pro Monat im Rahmen der Freistellung zulässig.  

▪ Nachweis eines über die Dauer der Förderung (18 Monate nach Bewilligung) bestehenden 
haushaltsfinanzierten Beschäftigungsverhältnisses am UKE. 

▪ Schriftliche Erklärung der Zentrumsleitung, dass 50 % Kofinanzierung geleistet werden.  
 
Die zu fördernde Person ergänzt den Antrag mit folgenden Unterlagen:  
▪ Vollständiger Lebenslauf  
▪ Ausgefüllter Profil-/ Bewerbungsbogen (siehe Homepage) 
▪ Vollständiges Publikations-, Drittmittel- und Lehreverzeichnis unter Nutzung der entspre-

chenden Vorlage (siehe Homepage)  
 
Wichtige Hinweise 
 
Über die Freistellungsanträge werden nach einem internen Begutachtungsverfahren unter 
Einbeziehung des Gleichstellungsausschusses entschieden. Eine Rückmeldung erfolgt in 
der Regel innerhalb eines Monats nach Ende der Bewerbungsfrist. Die Kosten der Freistel-
lung werden jeweils hälftig durch einen festgelegten Pauschalbetrag aus Mitteln der Gleich-
stellung sowie aus dem Budget der Zentren getragen. Die Förderung erfolgt pauschaliert 
und unterscheidet zwischen 

* Fachärztinnen/Fachärzten (Ä 2/1) und 

* Assistenzärztinnen/Assistenzärzten (Ä 1/3). 

Welcher von beiden Pauschalsätzen gilt wird anhand der aktuell für die geförderte Person 
geltenden Entgeltstufe festgelegt. 

Die hälftige Finanzierung der Stelle der geförderten Person durch das Gleichstellungsreferat 
bezieht sich ausschließlich auf die reinen Personalkosten und umfasst keine zusätzlichen 
Zulagen, wie z. B. Nacht- oder Wochenenddienste. Die Freistellungsphase muss spätes-
tens sechs Monate nach Bewilligung des Förderantrags angetreten werden und ist in-
nerhalb eines Zeitraums von maximal 18 Monaten in Anspruch zu nehmen. Die bewil-
ligten Mittel werden mit Beginn der Freistellung in das Budget des antragstellenden Bereichs 
eingestellt. Eine Verschiebung der Freistellungsphase ist nur in begründeten Ausnahmefäl-
len möglich und bedarf in jedem Fall der Abstimmung mit dem Gleichstellungsreferat. Über 
ein Ausscheiden oder einen Arbeitsstellenwechsel der geförderten Person ist das Gleichstel-
lungsreferat umgehend zu informieren. Bei Nichtbeachtung des von der Klinik oder dem 
Institut eingereichten Gleichstellungskonzepts behält sich das Gleichstellungsreferat vor, die 
gewährte Förderung zu reevaluieren und gegebenenfalls einzustellen. 

 
 
Anträge richten Sie an das Gleichstellungsreferat: 
Dr. Nina Kullrich, gleichstellung@uke.de 
 
 
Nach Abschluss der Förderphase erwartet das Gleichstellungsreferat einen Bericht 
über die während der Freistellungsphase erzielten Ergebnisse und eine Perspektive 
über den Fortgang des Habilitationsvorhabens. 
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